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Wir wissen aus diversen Quellen, dass die Kommunikation nach Zwischenfällen in 
der Medizin heute in Deutschland noch stark verbesserungswürdig ist. Viel zu oft 
sind die Akteure im Gesundheitswesen nicht auf eine gute Kommunikation nach 
einem unerwünschten Ereignis vorbereitet. Immer noch zu häufig ist Schweigen die 
bedauerliche Reaktion, wo Offenheit und Entschuldigung unbedingt angesagt wäre.  
 
Im APS wurde deshalb unter Leitung von Dr. Jörg Lauterberg für entsprechende 
Akteure eine Broschüre entwickelt, die helfen wird, sich richtig und adäquat zu 
verhalten. Die Zielgruppen unserer Bemühungen sind Ärzte, Pflegende, Apotheker, 
Physiotherapeuten u. a., die in der Diagnostik und Therapie etwas falsch gemacht 
haben oder irgendwann etwas falsch machen werden. Ihnen wollen wir helfen, sich 
offen und ehrlich mit den gemachten Fehlern auseinander zu setzen. 
 
Unsere Botschaften sind:  
 

- Seien Sie auf einen Zwischenfall vorbereitet. Sprechen Sie in einem solchen 
Moment rasch und zügig mit dem Patienten, sprechen Sie mit seinen 
Angehörigen, sprechen Sie mit den betroffenen Mitarbeitern, mit 
Vorgesetzten, mit der Öffentlichkeit.  

- Setzen Sie sich mit Ihrer persönlichen Rolle und Haltung auseinander, zeigen 
Sie Bedauern und sagen eine unmittelbare Klärung zu 

- Grundprinzipien dabei müssen sein: frühzeitige, offene, ehrliche, 
faktenorientierte und verbindliche Kommunikation, Klärung der Ursachen, 
Schuldigensuche steht nicht im Fokus  

- Keine Angst vor Verlust der Haftpflichtversicherung: Bedauern, 
Entschuldigung und Berichte von Fakten bedeuten nicht den Verlust des 
Versicherungsschutzes. 

 
Sowohl Bundesminister Daniel Bahr, der die Schirmherrschaft über das APS 
übernommen hat wie auch der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der 
Patientinnen und Patienten, Wolfgang Zöller bestätigen dem APS, durch die bisher 
erarbeiteten Handlungsempfehlungen und Materialien einen wesentlichen Anteil zur 
Patientensicherheit in Deutschland beizutragen. Beide haben sich heute in Schreiben 
unterstützend und lobend zur Arbeit des APS geäußert. Insbesondere die 
Unabhängigkeit des APS und seinen Anteil an einem wachsenden Bewusstsein für 
die Notwendigkeit eines besseren Risiko- und Fehlermanagements in Deutschland 
lobt der Minister in seinem Schreiben. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Hartmut Siebert 
(Stellv. Vorsitzender Aktionsbündnis Patientensicherheit) 
 
 
Was sollte der Patient berücksichtigen?  
 
I. "Kern-Botschaft" :  
    Es gilt: Reden, nicht Schweigen ist Gold!  
    Vertrauensbildende Maßnahmen fördern! 
  
II. in welchen Fällen  sollte das  Gespräch mit der verantwortlichen Ärztin/Arzt   
    gesucht  werden? 
     Immer dann, wenn der Patient  Zweifel, den Verdacht eines  "Fehlers" während  
     oder nach einer Behandlung hat.  
 
     Beispiele:  

- Behandlungserfolg ist nicht eingetreten,  
- Auftreten einer Verschlechterung des gesundheitlichen Zustandes unter der  
      Behandlung,  z. B. Entzündung,    

      -    nicht vorab besprochene Zusatzmaßnahmen. 
  
    Problematik : 
    Was ist ein vermeidbarer (Verwechslung, falsches Implantat)  und was ein nicht      
    vermeidbarer Zwischenfall ? - letzterer ist in der Praxis am häufigsten! 
    "Komplikation" ist oft per Definition schwierig, aber zeitnah und objektiv  
    medizinisch  zu  klären.    
 
    Beispiele im operativen Bereich :     
    Nachblutung, Wundheilungsstörung, Implantatversagen  
 
III. Wann ( Zeitpunkt ) : 
     Zeitnah!  
     z.B. bei der Visite (Klinik), Termin Sprechstunde (Hausarzt)  um ein zeitnahes  
     Gespräch bitten oder auch über  Pflegekraft, Sprechstundenhilfe oder  
     Angehörige anmelden lassen.  
     Ärztin / Arzt sollte Gelegenheit haben, sich darauf vorzubereiten, Zeit & Ruhe für  
     das Gespräch  haben!! 
 
  IV. Ziele des Gespräches:  
        
1. Unklarheiten und  Missverständnisse klären, 
2. Einsichtnahme in alle Patienten Unterlagen und festlegen, wer einen Bericht  
    erhalten soll  
3. Wer kann zur weiteren Klärung beitragen?  Beratung über Zweitmeinung,  



    Gutachten bei  Schlichtungsstellen der Ärztekammern, Krankenkassen,  
    Unabhängige Patientenberatung, Fachanwalt (Kosten!) 
4. Wer informiert wann und wie die Geschäftsführung, Verwaltung 
5. kurzes Ergebnisprotokoll des Gespräches erstellen. 
 
 
Es gilt zu vermeiden: 
 
- Emotionalisierung durch Vorwürfe, 
- Verzögerung oder Bagatellisierung 
- weitere Belastungen, Schäden, Verschlimmerung und Leiden 
  
Erfahrungen aus der Praxis:  
 
Manche Probleme und Prozesse lassen sich durch eine zeitnahe, klare und mutige 
"Ansprache" des Patienten oder Angehörigen gegenüber dem behandelnden Arzt 
vermeiden bzw. lindern. 
 
Ein Schreiben eines Anwaltes als erste Kontaktaufnahme ist eher ungünstig und 
führt zu einer formalen prozessualen Aufarbeitung, die vermieden werden kann. 
Erst bei Misserfolg einer einvernehmlichen Regelung evtl. auch wegen des weiteren 
Vorgehens oder bei zeitlicher Verzögerung den formalen Prozess siehe Punkt 2  
"Ziele" einleiten. 
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